
 
 

 
Weitergeltung folgender örtlicher Bauvorschriften d er Stadt Wernigerode und den Ortsteilen in 
den derzeit gültigen Fassungen 
 
Der Stadtrat beschließt am 09.12.2010 die Weitergeltung der örtlichen Bauvorschriften der Stadt Wer-
nigerode in den derzeit gültigen Fassungen entsprechend § 85 Abs. 5 der Bauordnung des Landes 
Sachsen Anhalt vom 20.12.2005 
 
� Altstadtsatzung (Gestaltungssatzung der Altstadt von Wernigerode einschließlich der Denkmalbe-

reiche von Hasserode und Nöschenrode) 
 ausgefertigt am 20.07.1991 
 
� Werbeanlagensatzung (Gestaltungssatzung über Werbeanlagen und Warenautomaten in der 

Altstadt von Wernigerode und den in der Denkmalliste genannten Grundstücken) 
 ausgefertigt am 25.09.1997  
 
 
Örtliche Bauvorschriften in Bebauungsplänen (B-Plän en)  
 
        Satzungsbeschluss vom:  
� Nr.  7 „Südliche Kantstraße“    26.09.2002 
 
� Nr. 10 „Wohnpark Charlottenlust“    22.04.1993 
 
� Nr. 12 „Wohnbebauung Benzingerode“   21.04.1994 
 
� Nr. 17 „Holzweg“ Silstedt     27.04.2000 

 
� Nr. 20 „Am Horstberg“     19.04.2001 
 
� Nr. 22 „Wohnbebauung Rosa-Luxemburg-Straße“  17.09.1998 

 
� Nr. 24 „Ferienanlage Nesseltal“    27.05.1999 
 
� Nr. 25 „Wohnpark Holtemme II“    04.03.1999 

 
� Nr. 26 Wohnanlage „Kreuzberg“    06.07.2000 
 
� Nr. 28 „Wohnpark Anja“     25.10.2001 
 
� Nr. 29 „Gartenstraße“    Minsleben    26.10.2000 

 
� Nr. 33 „Unterm Eichberg“     19.12.2002 

 
� Nr. 37 „Am Schleifweg“     31.01.2008 

 
� „Gartenstraße“ Reddeber     04.01.1994 

 
� „Unter der Linde“ Reddeber    03.08.1994 



Örtliche Bauvorschriften für den ruhenden Verkehr s owie die Ablösung  
 
Stellplatzsatzung (Satzung über notwendige Stellplätze)  
ausgefertigt am 19.03.2004 
 
Ablösesatzung (Satzung über die Ablösung der Herstellungspflicht sowie Ablösebeträge)  
ausgefertigt am 21.11.1991 
 
Stellplatzsatzung (Satzung über notwendige Stellplätze) Schierke 
Beschlussfassung vom 17.03.2005 
 
 
 
Wernigerode, 17.12.2010 
 
 
 
Gaffert 
Oberbürgermeister  
 
Bekanntmachungsvermerk:   
Vorstehende Weitergeltung örtlicher Bauvorschriften der Stadt Wernigerode wurde gemäß § 6 Abs. 2 
GO LSA im Amtsblatt der Stadt Wernigerode Nr.12/2010 am 18. Dezember 2010 bekannt gemacht. 
 


